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Der Vatikanstaat wurde 40 Jahre alt! 
Dr. Clemens Amelunxen über Werden und Wesen des Kirchenstaates 40 Jahre nach seiner Gründung am 11. Februar 1929 

Der Vatikanstaat ist nach Gebietsumfang und 
Volkszahl — 1000 Einwohner auf knapp 0,5 qkm 
— das kleinste selbständige staatliche Terito-
rium der  Welt. Dennoch ist dieser «Zwerg
staat» gross und gewaltig; e r  ist der Sitz des 
Oberhaupts, der Regierung und der Verwal
tung einer weltumspannenden Glaubensgemein
schaft. Er enthält die Kolonnaden Berninist, 
die Kuppel Michelangelos, die Stanzen Raffa-
els — sowie in Museen, Galerien und Bibliothe
ken  unermessliche Schätze de r  Kunst und Wis
senschaft, die der ganzen Wel t  teuer sind. 

Dieser burgähnliche Palast- und Klosterstaat 
auf engstem Raum lebt aus der  Geschichtsfülle 
de r  katholischen Christenheit. Aber er ist jung, 

TOfflag^fflag 
Der Liechtensteinische Kneippverein wird in 

nächster Zeit in sehr positiver Art von sich 
reden machen. Wie aus einer Mitteilung her
vorgeht, die wir heute im Rahmen unserer In
landmeldungen (Seite 2) veröffentlichen, führt 
der Kneippverein in den Volksschulen Schaan 
und Ebenholz eine Gesundheitsgymnastik durch, 
welche als Ergänzung zum Turnunterricht gilt. 
Wenn man weiss, wie es in der Regel um un
seren Turnunterricht an den Volksschulen steht, 
darf man solche Initiative nur begrttssen. Viel
leicht lässt sich die Gesundheitsgymnastik auch 
auf die anderen Schulen unseres Landes aus
dehnen. 

* 
Die Angestellten der schweizerischen Zoll

verwaltung, die in Liechtenstein wohnen und 
auch hier Dienst tun, behalten ihren zivilrecht
lichen Wohnsitz im nahegelegenen Buchs. Dort 
bezahlten sie auch ihre Steuern, bis jetzt das 
schweizerische Bundesgericht entschied, dass 
dafür die Rechtsgrundlage fehle. Die betroffe
nen Schweizer, die aufgrund des Zollvertrages 
in unserem Lande ohnehin keine Steuern zah
len müssen, haben damit (wenigstens für einige 
Zeit das grosse Los gezogen. Dass die Steuer
freiheit nicht von langer Dauer sein wird, geht 
aus einem diesbezüglichen Artikel der «Natio
nalzeitung» hervor, den wir heute in unserer 
Rubrik «Wir zitieren» wiedergeben (Seite 1). 

* 
Unseren Sportfreunden vermitteln wir heute 

(Seite 5 und 6) eine neue Ausgabe des Sport
kaleidoskops und den angekündigten Bericht 
von den Liechtensteinischen Jugendskimeister
schaften, die am Wochenende im Malbun statt
fanden. Auf Seite 3 und 4 stellen wir Ihnen 
einen Geschäftsneubau in Mauren vor. 

Von verschiedenen Seiten wurden wir in den 
letzten Tagen angefragt, ob auch dieses Jahr 
eine Ausgabe des «Liechtensteiner Volksblatt» 
auf den Fasnachtsamstag erscheine? Wir freuen 
uns über das grosse Interesse. Wir hoffen, dass 
wir zeitlich noch in der Lage sind, die Fasnacht
ausgabe 1969 zu redigieren. Versprechen kön
nen wir noch nichts. 

* 
Unter dem Einfluss eines neuen Tiefdruck

gebietes sind heute und morgen neue Schnee
fälle zu erwarten. Bei bedecktem bis bewölk
tem Himmel bewegen sich die Temperaturen 
zwischen minus 1 und minus 6 Grad. Mässiger 
Nordwestwind macht die verhältnismässig ge
ringe Winterkälte spürbarer. 

^ Für Ihre Bankgeschäfte""^ 

Im gleichen Jahr, da das Fürstentum Liechtenstein den 250. Geburtstag seiner Staatswerdung 
begehen kann, feiert der Vatikanstaat, der mit einem halben Quadratkilometer Fläche das 
kleinste Staatsgebilde der Welt ist, sein vierzigjähriges Bestehen. Seine Gründung erfolgte am 
11. Februar 1929 durch einen Staatsvertrag zwischen der italienischen Regierung und dem hei
ligen Stuhl. Dr. Clemens Amelunxen, der durch seine zahlreichen Publikationen Uber das Für
stentum Liechtenstein bei uns kein Unbekannter mehr ist, hat uns eine interessante Arbeit 
über die Entstehungsgeschichte und die Organisation des Vatikanstaates zum vierzigjährigen 
Jubiläum überlassen, die wir unseren Lesern heute, einen Tag nach dem eigentlichen Geburts
tag des Vatikanstaates, gerne vorlegen. 

weil e r  erst in diesem Jahrhundert  entstanden 
ist — eine künstliche Gründung, die ausschliess
lich zu dem Zweck unternommen wurde, um 
die Unabhängigkeit und äussere Handlungs
freiheit des Heiligen Stuhls politisch zu sichern. 

Im Jahre  1870, als italienische Truppen die 
Stadt Rom als letzten Rest des alten Kirchen
staats besetzten, hatte die weltliche Herrschaft 
der  Kirche aufgehört. Die Päpste, durch ein 
Garantiegesetz der italienischen Regierung nur  
notdürftig vor staatlichen Ubergriffen geschützt, 
betrachteten sich von  d a  an  als «Gefangene im 
Vatikan», den sie niemals verliessen. Aber nach 
dem I. Weltkrieg kam es  behutsam und schritt
weise zur Versöhnung mit dem Staat. Die Late
ranverträge des Jahres  1929 waren das persön
liche Werk  Papst Pius XI. und Mussolinis; we
der das Kardinalskollegium noch das katholi
sche Ausland nahmen wesentlich Anteil an  den 
Verhandlungen. Das Kernstück dieser Abkom
men war  der Staatsvertrag vom 11.2. 29, durch 
den der Papst das Königreich Italien anerkann
te und Italien seinerseits die Souveränität des 
Heiligen Stuhls durch Schaffung einer beson
deren, von der italienischen Staatshoheit un
abhängigen «Vatikanischen Stadt» anerkannte. 

Die kleinere Hälfte des Staatsgebietes ist 
von Gebäuden — insbesondere dem Komplex 
des vatikanischen Palastes mit über  zehntau
send Räumen und drei grossen Innenhöfen — 
bedeckt, während die vatikanischen Gärten mit 
Pinienwäldern, wohlgepflegten Wegen  und 
schönen Statuen sich über die grössere Hälfte 
erstrecken. Man  kann  das Gebiet auf einem 
Rundgang längs der leoninischen Mauer  in einer 
halben Stunde bequem umschreiten. Im Innern 
sind für den fremden Touristen aber nu r  der  
Petersplatz, die Peterskirche und die vatikani
schen Museen frei zugänglich. 

Das päpstliche Territorium reicht nicht aus 

um die gesamte Regierung und Verwaltung der 
Weltkirche aufzunehmen. Viele Kongregatio
nen, wie hier die geistlichen Oberbehörden heis-
sen, sind in der  Stadt Rom untergebracht, und 
kein einziger der  beim Heiligen Stuhl akkre
ditierten Diplomaten residiert in  der  Vatikan
stadt. 

Aber es gibt ausserhalb des Staates noch 12 
vatikanische Gebäude auf italienischem Ge
biet. Sie gehören im staatsrechtlichen Sinn nicht 
zum Vatikan, sondern stehen nu r  in dessen pri
vatem Eigentum. Doch sind sie exterritorial 
und immun, das heisst, die italienische Staats
gewalt darf hier v o n  sich aus keine Amtshand
lungen vornehmen u n d  keine Steuern erheben. 
Die wichtigste vatikanische Exklave dieser Art  
ist die päpstliche Sommerresidenz Castel Gan 
dolfo, die weit grösser als der  ganze Vatikan 
staat ist. Ferner sind die grossen Basiliken 
St. Paul, Santa Maria Maggiore und St. Johann 
Im Lateran zu  nennen. Auch einige römische 
Paläste und Villen, in denen Kongregationen 
-und andere kirchliche Dienststellen arbeiten, 
gemessen die Vorrechte der  Exterritorialität, 

Als der  Vatikanstaat gegründet wurde, wohn
ten auf seinem Territorium nur  529 Personen 
Diese Zahl ha t  sich bis heute verdoppelt. An
ders als im normalen Staat, wie klein e r  auch 
sein mag, gibt es h ier  aber kaum eine natürliche 
Bevölkerungsbewegung. Seit 1929 sind hier 
kaum ein halbes Hundert  Kinder geboren wor
den, und die Zahl de r  Todesfälle übersteigt bei 
weitem die Zahl d e r  Geburten. Die Zusammen
setzung der  Einwohner bestimmt sich vorwie
gend nach ihrer Funktion als Kirchen- und 
Staatsdiener. Immerhin gehört nu r  die Hälfte 
der ständigen Einwohner dem Klerus an. Die 
übrigen sind Zivilangestellte: Gardisten, Druk-
ker, Chauffeure, Gärtner, Bahnbeamte, Tech
niker, Bäcker und Lohnarbeiter. 

Tribüne der 
Meinung 

Darf man sich freuen 
W a s  auf dem Operettensektor zwischen Va

duz und Balzers sich anzubahnen scheint, wird 
erfreulicherweise zwischen Schaan und Vaduz 
auf dem Sektor des Fasnachtstreibens geübt. 
Am Fasnachtssonntag kommen die Vaduzer mit 
ihren Gruppen nach Schaan und  am Dienstag 
nehmen Schaaner Gruppen am Vaduzer Kinder-
umzüg teil. Man kommt also doch mehr und 
mehr  vom Oertligeist ab. Wenn  es so weiter
geht, darf man  sich freuen. (m.s.u.) 

Sinnstörender Fehler 
In Ihrer von dpa  übernommenen Meldung 

«Eine grosse Gestalt der  Kölner Kirche» (Nr. 18, 
5. 2. 69, Seite 6, Spalte 4) ha t  sich ein sinnstö
render Fehler eingeschlichen. Es heisst dort :  
«Frings, der  23 Jahre  nach seiner Priesterweihe 
1942 zum Erzbischof von Köln ernannt wurde, 
empfing 1946 den Kardinalspurpur. 1954 über
nahm er  die Erzdiözese K ö l n . . . »  Der Fehler 
ergibt sich aus dem Kontext. Im übrigen ist im 
nächsten Satz statt 1945, was  richtig gewesen 
wäre, 1954 abgedruckt, was keinen Sinn ergibt. 

(Msgr. Dr. C. M. Genewein) 

Die Regierungsform des Vatikanstaats ist, wie 
es dem katholischen Kirchenrecht entspricht, 
absolutistisch. Es gibt kein Parlament und kei
n e  wie  immer geartete Volksvertretung. Der 
Papst als Souverän vereinigt die volle gesetz
gebende, vollziehende und  richterliche Gewalt 
in seiner Hand. Ihm persönlich ist der  «Gouver
neur  der Vatikanstadt» als oberster Verwal
tungschef unterstellt. Auch ein «Zwergstaat» 
kommt ohne Justiz und Polizei nicht aus. Die 
Gerichtsbarkeit ist hier wohlorganisiert. Als 
Einzelrichter, etwa einem deutschen Rechts
pfleger vergleichbar, amtiert ein nicht geistli
cher Jurist. Er ist für Angelegenheiten der frei
willigen Gerichtsbarkeit zuständig, hat  die Funk
tionen eines Notars und  ist Untersuchungsfüh
rer  bei ungeklärten Todesfällen auf vatikani
schem Gebiet. 

Etwa 20 Prozent d e r  Einwohner des Vatikan
staats stehen als Angehörige einer der vier  

(Fortsetzung Seite 2) 
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Steuerparadies für Schweizer Zöllner 
Die staatsrechtliche Kammer des Bundesge

richtes ha t  unlängst entschieden, dass die im 
Fürstentum Liechtenstein stationierten Ange
stellten und Beamten des Schweizerischen Zoll
verwaltung mit zivilrechtlichem Wohnsitz in 
Buchs an  den Kanton St. Gallen und  an  die Ge
meinde Buchs im Gegensatz zur bisherigen Pra
xis keine Steuern mehr zu bezahlen haben. Da
zu kommt, dass sie gemäss Staatsvertrag mit 
dem Fürstentum Liechtenstein auch a n  ihrem 
Arbeitsort, das heisst im Fürstentum Liechten
stein, von  sämtlichen direkten Steuern befreit 
sind. 

Unverständlich und unbefriedigend 
Die Tatsache, dass dieses Personal weder  im 

Kanton St.Gallen noch im Fürstentum Liech
tenstein Staats- oder Gemeindesteuern zu ent
richten hat, bewog Nationalrat Vetsch, Buchs, 
zu einer einfachen Anfrage a n  d e n  sanktgalli-
schen Regierungsrat. Vetsch bezeichnet darin 
den Entscheid des Bundesgerichtes als unver
ständlich und insbesondere unter dem Titel der 
Rechtsgleichheit unbefriedigend. Er erkundigte 
sich nach der Begründung dieser Steuerbefrei
ung durch das Bundesgericht und fragte den 
Regierungsrat an, ob nicht die st.gallische Steu
ergesetzgebung eine Lücke enthalte, die durch 
eine entsprechende Revision geschlossen wer
den könnte, oder ob allenfalls eine Aenderung 
der eidgenössischen Steuergesetzgebung oder 
des Staatsvertrages mit dem Fürstentum Liech
tenstein notwendig wäre.  

Kein steuerrechtlicher Wohnsitz in Buchs 
In seiner Antwort verweist der  Regierungsrat 

auf Art. 6 Abs. 1 des st. gallischen Steuerge
setzes, welcher den  «Mittelpunkt der persön
lichen u n d  wirtschaftlichen Verhältnisse eines 
Steuerpflichtigen» als steuerrechtlichen Wohn
sitz bezeichnet. Nach  dieser Vorschrift hätten 
die in Liechtenstein stationierten schweizeri
schen Zollbeamten keinen steuerrechtlichen 
Wohnsitz in Buchs. Für die Annahme eines 
Steuerdomizils in Buchs könne nichts daraus 
hergeleitet werden, dass Art. 23 des Zollan
schlussvertrages zwischen dem Fürstentum 
Liechtenstein und de r  Schweiz die in Liechten
stein stationierten schweizerischen Zollbeam
ten, soweit sie schweizerische Staatsangehö
rige sind, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in 
Buchs beibehalten. In  der Frage des Steuerdo
mizils sei allein d e r  nach den tatsächlichen Ge
gebenheiten beurteilte Mittelpunkt der persön
lichen und  wirtschaftlichen Verhältnisse ent
scheidend. 

Keine Steuern durch Gewohnheitsrecht 
Obwohl eine formelle gesetzliche Grundlage 

für die unbeschränkte Steuerpflicht im Kanton 
St. Gallen bzw. in  der  Gemeinde Buchs fehlt, 
hatte das  st. gallische Verwaltungsgericht in 
seiner Entscheidung eine Steuerpflicht unter  
Hinweis darauf begründet, dass sich zufolge 
der Tatsache, dass die in Liechtenstein statio
nierten schweizerischen Zollbeamten seit  je
her in Buchs besteuert worden seien, eine ge
wohnheitsrechtliche Steuerpflicht herausgebil
det  habe. Das Bundesgericht ha t  sich jedoch 
auf den Standpunkt gestellt, durch Gewohn
heitsrecht könnten dem Bürger keine neuen 
Steuern oder andere steuerrechtliche Verpflich
tungen auferlegt werden. Damit wurde  entschie
den, dass eine Besteuerung der  in  Liechtenstein 
stationierten schweizerischen Zollbeamten im 

Kanton St. Gallen, beziehungsweise in de r  Ge
meinde Buchs, unzulässig ist. 

Die von Nationalrat Vetsch gerügte Rechts
ungleichheit rührt  daher, dass auch das Fürsten
tum Liechtenstein, gestützt auf Art. 22 des 
Zollanschlussvertrages, von den auf seinem Ge
biet stationierten schweizerischen Zollbeamten 
keine direkten Steuern erhebt. Der Regierungs
rat  des Kantons St. Gallen prüft nun, ob beim 
Bund ein Begehren auf Abänderung der Vor
schriften des Zollanschlussvertrages gestellt — 
oder aber, was näher  liege, im Rahmen de r  Be
vorstehenden Totalrevision des kantonalen 
Steuergesetzes eine Grundlage geschaffen wer
den solle, welche die Besteuerung der  in Liech
tenstein stationierten schweizerischen Zollbe
amten im Kanton St. Gallen, beziehungsweise 
in de r  Gemeinde Buchs, gewährleistet. Sicher 
nicht verstanden würde nach Auffassung des  
Regierungsrates aber  eine überstürzte Teilre
vision des Steuergesetzes in Absicht, den  einst
weiligen Folgen des Bundesgerichtsentscheides 
zuvorzukommen. Mindestens im Jahre  1969 be
zahlen also die in Liechtenstein stationierten 
schweizerischen Zollbeamten keine direkten 
Steuern. Noch in diesem Jahre  will aber  der  
Kanton St. Gallen sein Steuergesetz total revi
dieren. Das Steuerparadies der Schweizer Zöll
ner  dürfte also nur  noch von kurzer Dauer sein. 
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